
") ; II-~l~'t der Beilagen zu' den stenogranhir.d;cn Protokollen des Nationalrates 

XII. Gesetzgebungsperiode 

Republik Österreich 
DER HUNDESKANZLER 

Zl. 27.221-PrM/71 8. September 1971 

Parlamentarische Anfrage Nr.8j2/J 
an die Bundesregierung, b~tr.MaB­
nahmeri der Bunderiregierung ft~ die 
Beamten \ 

. '.< 

'An den 

Pr~sid~ntendes Nationalrates 
Dipl.Ing.Karl \'JALDBRUNNER, 

1010 \'J i e n 

Die.Abge~rdneten zum Nationalrat Robert WEISZ und Genossen haben 

am 15.Juli 1971. unter, der Nr.832/J an die Bundesr~~ierung eine 

Anfrag~ .. betreffend Maßnahmen.der Bundesregierung für die Beamten 

gerichtet, welche fol;genden \'Jortlaut hat: 

Am Ende ~er Herbsts~~&ion des Nationalr~te~ 1970/71 wurden an 

al1~ !VIi tglieder de,r Bundesregierung Interpellationen betreffend 

dieiDurchführung der Regierungserklärung gerichtet. Diese An-

f~agen ,.JUrdenimLaufe, der Monate März und April 1971 von den 
o ' 

befrag~en,Regier.ungsmitgliedern in sehr ausführlicher Weise -

getrennt nach Jiessorts - beantwortet. 

In den seither vergangenen Monaten hat die, Bundesregierunglhre 
, . 

Bemühungen um ,die Ver~irklichurig dieses Regierungsprogrämmes . 

Int~nslv fortgesetzt. 
Um einen Überblick zue-rhal ten,welchel\laßnahmen der Bundesre­

gieru~g von, besonderer Bedeutung für die Beamten sind.. stellen 
die:';"liri"terzelc'hrteten Abgeordneten an die Bundesregierung gemäß 

§ 71 GOG die nachstehende 

A n fra g e . 
. . 

V.Jelche i'fJaßnahmen habeYi die einzelnen r.,1i tgl~e'd;er der Bundesregie­

rung oder die Bundesregierung tils Ganzes in Ver'tlirklichung der 

Regierungserklärung oder über die Regi~rungserklärung binausge­

hendgeset-zt, die für die Beamten von Bedeutung sind?'! 
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Ich beehre mich .• diese Anfrage Ylamens der Bundesregierung 

wie folgt zu beantworten: 

Wie bereits in dem der Einleitung der Anfrage dienenden Text 

von den anf:ce.genden Abgeordneten festgestellt wurde, ist d:Le 

Bundesregierung bemüht gewesen, die von ihr in der Regierungser­

ldärung dargelegten Ziele zu realisieren. Die Bemühungen um die 

Vervlirkltchung djeses HeL?;i.crungsprogrammes '."Turden 'stets intensiv 

geführt. 

Zur Do.rstellung der von den einzelnen Hegierune;smi tgliedern 

in cUesem Sinrle gesetzten ]\'!aBnahrnen habe ich die einzelnen Bun­

desminister U.lTl Stellungna.hmen ersUcLlt und diese - dem WortlcJ.1:t 

der Anfrage folgend - ressortweise zusammengefaßt. 

1. Bunclef'ka.nzleramt 

Neben einer Reihe von Maßnahmen für ein~elne Beamtengruppen, 

die ihren fJ:led.erschlag :i.n der} vorlJ Natj.onalrat im Juni 1971 be-' 
~C'll·L()s·cr,. . '" r:::.ll r y ('co'l"] t·,.., p'·'o"-,· V __ ,.L..,,,, ,~'tJ -" <,+- t·· ',,- c ~J_ u _ vc;nen ;\10\ C en ZULl \.1"'::;. lc1.. ,:,g .,;Cl':::_ L, Z, e 1 l .• 1 c,g.C\)(:'O len.:> ,,8 :eüge ,:Je l, Z, 

Gel1altsüberleitungsgesetz und Hichterdienstgesetz gefunden haben 

und auf die - zumindest teilweise - in den einzelnen Abschnitten 

noch eingegangen werden ~i~d, ist vor allem auf die Neuregelurig 

des Fahrtkostenzuschusses in der 21.Gehaltsgesetz-Novelle sowie 

nuf d~lS z\'L~_s.chen dem VerhandlungsausschuB d~2r vicA' Ge';iel'k~::3chaften 

des öffentlichen Dienstes und dem Verhandlungskomitee. der Gebiets­

körperschaften abgeschlossenenGel1altsabk6~men vom 11.Mai 1971 hin~ 

zm'1el.sen. Dieses bringt den Billldesbediensteten eine Bezugserhöh~'1g 

von 12 %, die in vier Jahresetappen zu je 3 %, beginnend mit 

1. Jull 1972, in Kraft treten I'!erden. Außerdem ~'!erden nach diesem 

Abkommen die BezUge der.Bundesbediensteten wertgesicihert, d.h. 

sie werden zu jedem 1. Juli zus~tzlich um jenen Proierits~~z an­
gehoben, um den der -. L.Bb enshal tungskostenindex gestiegen :Lst. 

Nachstehend wird eine Ubersicht über die in der XII.Legis-

laturperiode des Nationalrates getroffenen legi~tischen Maß­

nahmen auf dem Gebiete des Dienst- und Besoldungsrechtes gegeben. 

Teuerungszulagenverordnung 1970 vom 12.5.1970. BGBl.Nr. 157, 
(Erhöhung der Teuerungszulagender Beamten und der Vertragsbe~ 
-'l"e>nc--<-" t' ,'" '-:;,-:.c' B'" ... 1 .. ,~·' 21 h cf. ~. lf p 2 co' 1co'-" r'e>'r·~l'-p<.· n11't r.Jl"r--· 1--<. C .)Ve ·,C.l ... ,,_,) . l.Jl~.CS von ., . ..-' IV dt.. u, ... I" C',-,0 \~ .1i.:1 1.,._.; '" I. 

l.n"·\g' VO'r 1 P 1 (\70) n. \ ... u.J. Ll.4.. .0\1 \.J ., J. j j 
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Novelle vom 18~6.1970, BGB1~FrD 185, zum Dorotheums-Bedien­
>:BteteJ;lgesetz (ErhöJ:nll;~ der Bezüge der Dorotheums-Bediensteten 
; ab 1. 8 • 1 970 um 11, 7 9'0) 

Verordnung vom 16.6.1970, BGB1~Nro 189, mit der die Partiefiihrer 
in dßr Wildbach- und Lawinenv8rbauung von der Amvendung des Ver­
träg'sliedi'enstetengesetzes 1948 ausgenommen \'Ilerden (Schaffung der 
Möglichkeit einer kollektivvertraglichen Regelung des Arbeits­
reghtes dieser Bediensteten) 

Verol"'dnung vom 17.6.1970, BGB1.Ur. 190, über die Anwendung der 
Teuerungszulagenverordnung 1970 auf land-- und forstwirtschaft-

. liehe Landeslehrer und land- und forstwirtschaftliehe IJandes­
vertragslehrer (Erhöhung der Teuerungszulagen di~ser B~dienste­
ten von L-I-,5 % auf 8,2 % des GehEütes mit ',hrkupg vom 1.8.19(0) 

Teuerungszulagenkundmachung 1970 vom 25.6.1970, BGBl.Nr.197 
(Erhöhung der Teuerungszulagen flir die Bediensteten der ÖBB. 
von 4,5 % auf 8,2% des Gehaltes mit Wirkung vom 1.8.1970) 

2~ S~linenarbBiter-Kundmachung 1970 vom 10.7.1970, BGB1.Nro 221 
(brhöhung der Bezüge der Salinenarbeiter mit Wirkung vom 1.8. 
1970) 

13.1Tovelle vorn /130701970, BGB1.Nr. 222, zur Bundesbs.hn-Dienst­
und Lohnordnung (analoge Regelung zur allgemeinen Arbeitszeit-
verkürzung) . 

2. Novelle vom 13~701970, BGBl.Nr.223, zur Bundesbahn-Pensions­
ordnung 1960 (Begünstigungen für Ruhe- und Versorbungsgenußemp-

.··.f,änger) 

Diehstpragmatik-Novelle 1970 vom 1.7.1970, BGB1.Nr. 225 
(Neuregelung des Disziplinarrechtes der Bundesgendarmerie) 

2~~Pensionsgesetz-Novelle vom 1.7.1970, BGB1.Nr. 226 
(Begünstigungen auf dem Sektor des Versorgungsgenusses und der 
Rl.l.hegenllßvordienstzei tell) 

2:~ovelle vom 1.7.1970, BGB1.Nr.227, zur Bundesforste-Dienstord-
.nung (Erhöhung des Zuschlages zur Verwendungszulage für Forst-
meister und R~vierföI'~ter) . 

Verordnung vom 7.7.1970" BGB1.Nr .. 228, üher die Einrechnung von 
Nebenleistungen in d.er Lehrverpflichtung der Bun:deslehrer 

.>, 

1,~~ehaltsliberleitungsgesetz-Novelle 1970 vom 9.7.1970, BGB1.Nr. 
243 (Neuregelung der DienstZi<leigeordnung der Beamten der Allge­
meinen VerHaltung und der Dierr::.;t,prüfungsvorschriften des Bundes) 

2\' Gehaltsüberleitungsgesetz-Novelle 1970 vom 9.7.1970, BGB1.Nr. 
244 (Neure,gelung der I;ehrer-Dienstzweigeordnung mit Rücksicht· 
auf ,die Neugestaltung der lmsbildung der Vol,ksschullehrer durch 
di~ Eirtftihrung der P~dagogischen Akademie) 

20oGehaltsgesetz-Novelle vom 9.7.1970, BGBl.Nr. 245 . 
(Verbesserungen für die' Beamten auf dem Gebiete des Vorrtickungs-

t "t '-h"" ">-11,. . 3 ' ' '' s ~lcn -age s·, aer JU .... l,lc.nlInS ,Je oJ.lnuDcen, (leI' L e zugsvorscnusse uno. 
d~r'Geldaushilfen; Neuregelung des Kollegiengeldes d~r Hochschul­
lehrer; Bezugserhöhupgen f-ür Lehrer lind ',Hach~b'ea:mte- der.' Verirren­
dMngsgruppe iN 3) 
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17 Ve ~t~~&0~cd'l'E'n' rte~;1~~e~e~"No~rrl1e '+o'm q 71 Q7 10 Bn Bl 9 ";"_...L ::-,,-~:.):.~l:'\.:' _ ~ .. l .. :.:> , * Gt::.10 Ü·- ~<l.J-.l'1 v t::,.-1_ V .. ./ e _,/ , <\-3;. 0 . 

NI'~, 2L~6 (V E'rl,esserurJ,gen für die Vertra[,;E;'bediensteten auf dem 
Gebiete (lei3 Vorrlic:1I1J.ngs3tichtages; Bezugserhöhungen für VeI'-
t '-y,,-,c"-"'-l e\-l~p'r) , ' . 

..L<:J,t..)~_ •. ~ 1 ... .l.. :-...... _ 

6 · T D"f'-' ~T ' '11 " q 7 ' c:)7'" ," T r;>' n (1IT ' • "Ja., L'"r-,."OV8., e vom ;0 .. 1/ u, B(;rBl.Nr~,--'-l,( .,Heuregelung der 
Vervlendungt::;gru:LJpen der Lehrer im Sinne der ,Andc::rungen der :2 .. 
GtJG-NovelIe 1970, BGB1.Nr. 21-1-4) 

Nove:~le,vom 9.'?1970, BGB1.~Tr.248, zum"land-,und forstwirt­
schal tllchen JJandeslehrer-Dl,en~3trechtsuberlel t'LJ.ngsc;esetz, 
( N ~:'l':C('tG'e'llJn[l' der· \T c. I'"re,"c' l' r1 o' c;n""-'lJ.'O't) ""I) de r I!c~h "'er l' m c;]' 'In ('::> de'''' • --,'" ~-" ~ -' . - -b -l .• -.. ~ '-'~ \I. -_.-'- .... ~ ~O"-'U...!..., J: -'- \..,.~ .... .~_. '~"""":7 -'. "-' __ -'- .... L.~f ..1_ 

j~nderunGen der 2oGÜG-lToVel1e ..... 19?Ö, BGB1.Nr~2L~,L~) 

HOI/plle' vom 9 fJ 1QC(':0 'Pf"n] 1\TI , :::1+0 Zl'm Lgl'r1 pC'"2p'-,,'-l. ',_ 1 .,d1}'e]'-_, '.,.. -'. ...,... CIr I ~ ../ je,) . .l...J\..T"",--, _.... 0 '-..... ..J, >.A L, ..... ,_ .... v .... '-"' v -' __ u ...... ( __ ( ) ... , ..... _ \." J... __ 

o'p c' et '7 (I) ''''r::>'j nf'<l( ... I~'uncr \I orl '1 E"'ror"l n1' n [;oC ,o,rlYI c: r:'h -I-i co' 'n ''''''';}) 0"""":"'; .:-J \. t::, ...... ~.~)~. CA. ........ L . C)" 1/ "" u ..... -<..J--C ........ '-' L~l...,./.tl.v...l-r..J'-..(J·.l.o'-'_ 

Novelle vom 9.7.1970, BGB1.Nr.250, zum Land- und forstwirtschaft­
lichen Lahdes~ertragslehrergesetz (Vereinfachung von Verord-
n ' 'ln IY,C; p """"1 ~i eh ·t: l' g1 101 u e n"~ \... .~.1~.')"'~ '""""'-< •• Ü . .j,,__ . J..J. c) ',I. ) 

kndcrung vom 25.6.1970~ BGBl..Nr .. 251, der Fachinspektoren-Zula-
genverordnung (Zulagenerhöhung mit 1.8.1970) , 

j~nderunt; vom 25 J:j.1970, BGB1.3:\'r. 252, der Landeslehrer-Dienst­
'C'oc 'n't c1'J'-""" 'j""~:l r ..; t'uIlo'c-o;reroYli! r llng '/" II n'IS"l'lQ' U'OO' der Ti\r ... r~"a:-· r, Z""!Yl ,.~ .. , ..... '71) 1 Q C'f'pY! , ", , , ,.;) .. ,U~,~-'- '':::.1, J b'" v '" 1,,),_1 ' ' '\_"l. ,LV, _, "u .' 1., 6 - ,Ll "l'''-b''')~ , 0. 0 :~.,.;.-

veroT'clrmng, EGBl eHr. L+-9/1970, und der Teuerungszular;enverord-
Dung 1970, BGEl.Nr. 157) .. 
'T er' OI'dll'll>irr-r' TI' rjc, /: /j 97') B!:"P] "I"'Jr" 2':;::;-1' (:'1' ('l"e nn'·J.::>'-d'LJn"g ;J eY' v ' , .. , .. J'"'(j \0 L L/.O., \,;, " ,-,J,),. ~ ,0 ')?~ 1..<.0. J,~ .. ~' v"L. ' -,1.)./_, 

fJ'lE-:Hürung:3zul,s.genverordnung 1970 auf Landesvertragslehrer (Erhö­
hUng der TeUerungszulagen der Lcmde~wertragslehrer von l.t·,5 % 
au f' 8 7) (~;:, d<> C! E'Il-t-rre>J- +. e C' <"b /1 0 1 onO) 

..1... ,/ ,'''. '.",,-J . u Q ,,-,.V"--0 Cl. ,.<..J,_ 7( 

Ver6rdnung vdm 4.8.1970 tiber die Zuwe~~ung von Disziplinarsachen 
der" f",enQ"arrr,cI'l' pzr'n'l--r"l c'c'h'ulp u"'d ,-'le-' I;e;n' (l"ar'me'r'~ C)l--',eccl19t~f'UI1."C·"'m-U ...... ifv ...... .J~':" \..J _ Cl...,J."",J J.' ..... .L.L '\..1.. ::J ,';C - .1. ..... (. 1,· ..L, •. , v .. 0 ,l. . ..t .• -l.. -'- - ···C)·:>l,,,-

tes an die Disziplinarkommission des Lanc1esgendarmerieIwlm:li::mclos:­
für Nied~rösterreich, BGBl.Nr.262 

VerordDUnt~ vom 4.8 .. 1970, BGl31.Nr .. 263, betreffend die Verwendung 
de~naph § 90 Abs" 1 li t. b der Dienstpragmati}~ verhängten Geld­
bußen 

Fachinspektorenzulagenverordnung 1970 vom 17.8.1970, ~GBl .. Nr. 
267 

- , .. " ~ , 

Änder'ung vom 1'1.8.1970, BGB1.llr.268, der Schul1eiter-Zulagenver~ 
ordnung 

Landeslehrer-Amtstitelverordnunc; 1970 vom 17.8.1970, BGB1.Nr.269' 

Verordnung vom 3.8.1970, BGBl;Nr.270, liber die Gewihrung von 
Teuerungszulagen zu' den Remunerationen i'ü,r Y.Jehrauftriige 

Verordnung vom 18.8.1970, BGBlolTr.281, mit der die Verordnung 
i5berdie Anzahl der vom DiEmst befreiten Personal vertreter ge­
ändert wird 

V&rordnung vom 28.9~1870, BGB1.Nr.30ß, mit der die Ver6rdnu~g 
Ubcr das Ausmaß &e1' LehrverDfli~ttun~ der Eundeslehrer 'an Fada- .. 

- • - - • ."j.,' "-" v . . 

gogi scb,en Akadsmien und BerufsJlädö.goe;ischen Instituten geändert 
wi.rd 
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Ergänzü..ngszulagenverordnung vom 6.10.1970~ BGBl~Hr. 310 
(Erhöhung der Ergänzl..mgE,zulage nach dem Pensionse;e setz 1965) 

Verordnung vom 13.10.1970, BGB1.Nr.316, mit der die Land- und 
. forstwirtschaftliche Lehrverpflichtungs-Verordnung geändert 

wird . 

Verordnung vom 2.12.1970, BGBl.Nr.383, über die Mindestsätze 
. 5ür die Bemessung der Ergänzungszulage für die Pensionsparteien 

des Dorotheums 

3. Novelle vom 1.12.1970, BGB1.Nr. 388, zum Beamten-Kranken­
undUnfallversicherungsgesetz (analos zur 25.ASVG-Novelle) 

Ve'ror'dnung vom 3 .. 12.1970, BG:!?,1.}~r .. 392, betre··ffend die Prüfung 
für Straßenvlärter in beson<l:ere:cVervrendung 

Verordnung vom 16.12.1970, BGBl.Nr. 405, über die Ausbildung 
und Prüfung der Unteroffiziere des Truppendienstes 

. VerordnunG vom 16.12.1970, BGB1"NI'. L~06, über die Ausbildung 
und Prüfung der Unteroffizie~e ~es technischen Dienstes . 

Verord'nung vom 23.12.1970, BGBl.I~ro9/1971, betreffend die Prü­
fung für elen gehobenen sozialen Betreuungsdienst 

Verordnu!lg vom 22 .. 12.1970, BGB:LNr. 15/1971, mit der die Bedie,n­
~teten des Mühlenfonds von der Anwendung des Vertragsbediensteter0 
geset ze,s '1948 ausgenommen werden . 

, " ". .,' . ':', ,... . .... ", . "', "" ··.~:r -. 

21~' Geh~ütsgesetz-Novelle".vom 17.2.1971, BGB1.ITr.73 (Einführung 
eines Fahrtkostenzuschusses für Bundesbedienstete) 

Ergp,nzungszulagenverordnung vom 9.3.1971, BGBl.N'r. 107 
, (Erhöhung der Ergänzungszulage nach dem Pensionsgesetz 1965) 

C]':~'N0vell e \~om '17" 3 ~19Th, }3GB1.Nr~, -1.22, 'zur Bund8sbahn,~BesoldungfB­
ordnung '1963 (verschiedene besoldungsrechtliche Verbesserungen 
für ÖBB-Bedietistete) 

yero~dnung vorn 29.3.1971, BGBl.Nr.123, betreffend die Funktions­
hezeichnungen der bei den österreichischen Vertretungsbehörden 
im Ausland verwendeten Beamten 

V~ro~dnungvom 30.3.1971) ~GBl~.Nr. 140, mit d~r der Eigenant~il' 
der Blindesbeamten gemäß ~ 16a des Gehaltsgesetzes 1956 festge­
s~tzt wird (Rege1vng ~esEigenanteils des Bedtensteten bei der 
Be.messung desFa:rlrtk~'steni'uschusses) . . . ' .. ' . 

reuerutigszulagenverordnung1971 vom 20.4.1971, BGB1.Nr.162 
(Erhöhung der Teuerungszulagen der Beamten und Vertragsbedien­
steten des Bundes, der Landeslehrer und Landesvertragslehrer . 
~tld der Bediensteten der Österreichischen Bundesforste von 8,2% 
aur 12,1+ % des Gehaltes ab 1.7.1971) . 

VeroI~dnung vorn 4.5.1971, BGBl.l'Tr.164, betreffend die Prüfung 
für den Verwal tmigsfachdienst 

:.Verordnung vom 4.Hai 1971 ,BGBl.Nr.1'65, betreffend di.e Prüfung 
für den gehObenen Venval tungsdi enst 
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Verordnung vom 4.5.1971, BGBl.Nr .. '166, über die Mindestsätze 
für die Bemessung der Erg~nzungszulage für die Pensionspartei­
en des Dorotheums 

Bundesgesetz vom 12.5.1971, BGBloNr.192, mit dem die Reisege­
bührenvorschrift 1955 geändert vrird (Erhöhung der Tages- und 
Näcbtigungsgebühren, Neuregelung der Bestimmungen über Dienst­
verriehttmgen im Ausland und Auslandsversetzung) 

1. Salinenarbeiter~Kundmachung 1971 vom 11.61971, BGBl.Nr.222 
(Erhöhung der Bezlige der Salinenarbeiter) 

Teueru~gszulagenkundmachung 1971 vom 21.6.1971, BGBl.Nr~223 
(Erhöhung; der Teueru.ngszulae;en der ÖBB-Bediensteten von 8,2 % 
auf 12,4 % des Gehaltes ab 1.7.1971) 

Verordnung -,.rom 6.7.1971, BGBl.lh~.257, über d.ie FestsetzuDg d.er 
Reisezulagenfür Dienstverrichtungen im Ausland 

Verordnung vom 23.4 .. 1971, BGBl.Nr .. 261, über die Gewährung von 
Teuerungszulagen zu den Remunerationen für Lehrauftrtige 

H~imaturlaubsverordnung vom 13.7.1971, BGBl.Nr.265 (Ge0ährung 
~6n Heimaturlauben für Bedienstete an einer Dienststelle des 
Bundes außerhalb Europas) 
7: "",' '1 '1' -. /l ') 7 "9 r11 1·''''''''1· IJ ')6-:: , .. , B ~ 1 1 Tl • :Je J\love.J.C vom L .... D I / , "jlrb .. ~r.c.. u, zc<.r.unClef;)a ln-.I:.enS\lOns-· 
ordnung 1966 

Richterdienstgesetz-Novelle vom 30.6.1971, BGB1.Nr.283 
(verschiedene Laufbahnverbesserungen für Richter) 
Novelle vom 166?~1971, BG.Bl .. l'Tr,,284 zum Bundes-PersonalvertretlJ.ngs· 
gesetz (verschiedene Verb(j!::3serungen für die Per!30nal vertretur1gen) 
G 811a1 t siib erl ei tung sg.e·ry; e t'z -Nove 11e /1971·, vom 2:3' .. '6.1971" BG BI G I~r. 
279 (Einstufungsverbesserungen für Kriminalbeamte) . 

22oG~haltsgesetz-Novelle vom 23.6.1971, BGBl.Nr. 280 
{besoldungsrechtliche Verbesserungen für J.Jehrer und Verbesserun­
gen auf dem Gebiet des Vorrückungsstichtages) 

18. yertragsbedienstetengesetz-Novelle vom 23.6.1971, BGBl.Nr. 
281 ~besoldungsrechtliche Verbesserungen für Vertragslehrer 
und Verbesserungen auf dem Gebiet des Vorrüc.kungsstichtages) 

Bundes~6setz vo6 23~6~1971, BGBl.Nr.290, mit 6em das Dototheu~s~ 
~Bedienstetengesetz ge~ndert wird (Bezugserhöhung ab 1.7.19~1) 

Bundesgesetz vom 23.6.1971, BGBl.Nr.282, mit dem das Bundesgesetz. 
über Ersatzleistungen an öffentlich Bedienstete während des 
Karenzurlaubesaus Anlaß der f'Iutterschaft geändert wird 
(4~Ersatzleistungsgesetznoyelle) 

2. Bundesministerium flir Inneres 

Bei diesem Ressbrt wäre auf folgende Maßnahmen n~her einzl~ 

gehen: 
Für die KriminaJbeamten konnte durch die Gehaltsüberleitungs-
- .. ' .. ', ". . . . 'I 

novelle 1971, BGB1.Nr .. 279 eine Verbesserung der Einstufungen 
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erzielt werdeno 

E · 1T b dA'" ' . .. l' 'k . t k t f" . lne v er "esserung er u-'- S"Gl.egsmog .lCE .. el en onn -e ur gewlsse 

'cBe~mtengruppen nicht nur durch die neuen Bef~rderungsri~htlinien 

erreicht werden, sondern lm Bereich der Polizei auch durch eine 

Vermehrung der Dienstposten für Bezirksinspektoren, und zwar bei 

gesenletem Stand der Gesamtposten für die Polizei. 

Die Arbeitszeitverkürzung in der Privatwirtschaft von 45 
auf Lj'3 vJochenstunden konnte auch für diesen Bereich zur Aus­

wirkung gebracht werdeno 

So wurden für die Sicherheitsvlache- und Gendarmeriebeamten 

Verbesserungen bei der Verrechnung der Pauschal-, Bereitschafts­

rind Inspektionsgebühren insbe~ondere durch IIerabsetzung der für 

die Gebührlichkeit maßgebenden Zeit von 242 auf zuntichst 218 

und schließlich auf 205 Stunden pro Monat erreicht .. 

Die Neueinführung des 

i,F'alu'tlwstenzuschusses durch die 210 Gehal tsgesetz-Novelle, 

BG.Bl.Nr. 73/197:1, hat für alle betroffenen Beamten und Vertrags -

bedienstet'en finanzielle Verbesserungen erbracht o Im Bereich der 

-·Bundesgendarmerie hat sich diese Maßnahme jedoch besonders gün-
stig ausgewirkt, da sehr viele Gendarmeriebeamte ihre Wohnungen 

. n.:i. c}:t .... " i'rn ])i ... en_,,0 .. t ... ·.ort h. a~)~n "n'C1- ",:11'e d;·o <:;CI 'Pr:>?;riit; en nUDrne h·-r.il<re 1::.1, _ _ _ \...L ~~ -+ __ _...t..: '_, '-;--- ..... :'.. ..LI~' ~.t:.J:. ~1. _ •• ~.. ~~~; ~:. 

oft sehr hohen ]'ahrtauslagen zum gr~ßten Teil ersetzt bekommen 
f' -' 

k~n~en. 

Verbesserungen in den Dienstbedin€5unf)E';n der Gendarmeriebeamten 

des Vollzugsdienstes ergaben sich auch durch die im Jahre 1971 
erreichte Vollmotorisi.erung der Bundesgendarmerie • Damit ver-

.fügt jed?r Gendarrnerieposten, soferne er nicht für eine Auflas­

sungin nächster Zeit vorgesehen ist, über zumindest ein mehr­

spuriges Kraftfahrzeug, wodurch nicht nur der Bev~lkerung ein 

besserer Dienst durch die Gend,armerie geboten wird, sondern 
auch den betroffenen Beamten günstigere Bedingungen für die Ver­

sehurtg ihres Dienstes eingeräumt werden konnten. ~drner hat der 

.Ausbau des UKVI-Funkbetriebes bei der Bundesgendarmerie für einen 

~~ilder Gendarrneriebeamten Verbesserungen bei der Versehung des 

Exekutivdienstes mit sich gebrac.ht o' Schließlich sei in diesem 

Zusammenhang erwahnt, daß für die personelle Besetzung der neu 

zu errichtenden Autobahnposten der Gendarmerie vorgesorgt werden 
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konnte, wodurch nicht nur Verbesserungen im Interesse der 

Bevölkertmg sondern auch zu'Gunsten der betroffenen'Beamten 

der Bundesgendarmerie erreichbar sein werden. 

Durch die Neuschaffung von 
IJ 'C'-+-ur'-,ll,ro 1"n1'n,,'pn nl' e Lel' CO-"-·un'A von ,Cl..v.O .. ,,_·.L_ .... .\.. ... (?:--~_,....l. JvL.LO 

I'1ietzin~:;vorati.szablu.nE~en und die Gewährung von längerfristigen 

Darlehen fUT Wohnzwecke an die Bediensteten von Polizei und 

Gendarmerie konnten aLJ.f dem i3ektor der Wohnraumbeschaffung 

EinzelmaßnC:-l.hmen für einem Teil der Beamten 1.lnd Vertragsbedien-· 

steten des Bundesministeriums für Inneres bzwo 

ordneten Dienststellen gesetzt werden. 

c:el' n8"'" Df'l~h0'e-"-, - . ..:.. .....·::l.. ....... '.o .. 

Bei der Bundes-Polizeidirektion Wien ~lrden jene Arbeiten 

.. 

in Angriff geno~nen, die es ermHglichen werden, den Polizei­

Computer ab 1972 zur Einh.ebung von Organmandaten wegen bestimm -

tel' Übertretungen im StraßenvE::rkehr heranzuziehen. Durch die 

Verwendung von Einzahlungslochkarten werden nicht nur Erleich­

terungen nil' die Bevölkerl~ng sondern auch fi.ir die Hiener Sicher -

heitswachebe~mten eintreten. 

:3 o. Bunde smini steri um für I?ins.nzen 

Das Bundeiministerium für Finanzen ist durch die ge8enst~ndliche 

Anfrage :p.rim~{r nur insowei t berührt, als es sich um Angelegen­
hei ten cle~--; Pe.!lsiol1srechtes handelt. Auf diesen Sachverhalt ist 

bei der folbenden Darstellung Bedacht zu nehmen. 

Auf dem Gebiet des Pensionsrechts hat die 2. Fensionsgesetz­

Novelle vom 1.Juli 1970, BGBl.Nr .. 226, eine etappenvleise Erhö·­
hung der Witwenversorgunßsgenüsse~ und zwar zum 1.Juli 1970 auf 

55%'uncl zum 1 .. Juli 1971 al..l.i" 60 % df~S Ruhegenusses des Beamten, 

gebracht e Gleichzeitig 1,-;urde auch eine 20 %ige Erhöhung der 

\-laisenvel'sorgungsgenüsse mit \.Jirkung ab 1" Juli 1971 heroeige­

führt. 

Ebenfalls in den Bereich des Pensionsrechts f~llt die Aus­

arbeitung einer Regelung, die die Berücksichtigung von Neben­

gebühren bei der Bemessung des Ruhegenusses vorsieht. 
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Auf dem Gebiet des Dienst-· und Besoldungsrechts ist -

"de oben erwähnt - vor allem das AbkoIJ1.Jnen zu erwähnen, das 

besoldungsrecbtliche !1aßrw.hmen nach Ablauf des derzeit bestehen­

den Stillhalteabkommens vorsieht" Basier'endauf den BezügE:Hl 

zum 1.7.1971 soll eine Steißerung der Bezüge um insgesamt 12 % 
eintreten und z\var in 4 Etappen, beginnend am 1.7.1972 und 

endend am 1.7.1975. Die sich ab dem Jahre 1971 ergebende 

Teuerung (Steigerung der Lebensha..ltungskosten) soll durch 

die. Gewährung ;ron Teuerungszulagen abgegolten werden. 

Von besonderer Bedeutung ist auch die bereits oben erv{ähn­

te %inflihrung eines Fahrtkostenzuschusses für Bedienstete, 

deren v/ohnung eine bestimillte Entferr..ung vom Dienstort aufweist e 

Auch die Neuregelung der Reisegebühren, die eine Anhebung der 

Tagesgebühren um durchschnittlich 25 % und der Nächtigungsge­

bühren um 30 C;~ gebracht hat, zählt zu jenen r'laßnahmen, die auf 

dem Gebiet der Besoldung für die 6ffentlich Bediensteten. von 

genereller Bedeutung wa~en. 
". " ' ... 

4. Bundesministerium flirL~nd- und Forstwirtschaft 

Sei ten's des BundesminiBteriums für Land- und ForshJirtschaft 

"wurde der E:))twurf einer N0velle zum Land- und forstwirtsch,aftli­

" ehen LandeE;1ehrer":Dienstcesetz (BGBl .. Nr. 2Lt8/1970), der Entwurf 

einer Novelle· zum Land- und forstwirtschaftlichen Landesver-.. 
trag~lehrer-Gesetz (BGBl~Nr.250/1970) und die Verordnung vom 

17.Juni 1970, BGBl.Nro 190, mit der die Teuerungszulagenver­

ordnung.1970 auf land- und. f'orstwirtschaftliche Landeslehrer 
,.und land- und forstwirt~chaft]_iche Landesvertragslehrer anwend-

. . ~ . 

bar erklärt \'lird, ausg;earbei tet o 

Weiters ''l-urden seitens d.es Bundesministers für Lar..d- und 

Forst~irtschaft folgende Maßnahmen gesetzt: 

KU!l~cmachüng vom 3. Juli 1.970, betreffend die Erklärung der 

Sehulfestigkeit von IJehreirstellen bei den höheren land- und 
f6rst~i~tschaftlichen Leh~~nstalten. 

Kundmachung vom ·7.Juli. 1970) betreffend die Erklärung der Schul­

festigkeit von Leh~erstellen bei der forstwirtschaf~lichen 3un­
deslehraustalten.· 
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Verordnung vom 13.0ktober 1S70, BGBl.Nr.316, mit der die 

land- und forstwirtschaftliche Lehrverpflichtungsverordnung 
ge~indert"}j.rd ~ 

5. Bundesministerium' für Handel, Gewerbe und Industrie 

Im Buüdesministerium für Handel, Gewerbe und Indu.strie 
wurden eine Heihe von r;Iaßna.hrnen getroffen, die für die BeamterJs:::bc 

dieser Zentralstelle von Bedeutung sind. 

Dief.;e Haßnahmen gingen von der grurids~itzlichen Forderung 
." 

aus, daß die Arbeit dem einzelnen eine bessere Entfaltung sei-
ner' T"eyr'Q;)'~']' c'n~n 'f,':':'h-i ~1T(OJ' ten 'lY')rl Befr'l' ed]' n'lJYlrr" - 1:;'. -. ",-,,- J..~J_ ~ .-_t:: -; c. .. ·.I.~O-\· -' - - '...-.'-"- .... - l -t:)'-, O' bieten solltet 

weshalb einerseits die Beamten von mechanischen T~tigkeiten 

weitgehend zu entlasten und andererseits Behinderungen im 

Dienstbetrieb auszuschalten w~renD 

. Unmi ttelb3.r '.nach Übernahme des Hessorts w'urclen auf \Jeisung 

des 'Bundesministers organisatorische Maßnahmen gesetzt, die 

fii.reineModernisierung der Arbeitsvleise und Verbesserung der 
internen Organisation des Bundesministeriums für Handel, Gewer'be 

und Industrie notwendig waren. Das bisherige Nebeneinander der 

ei;llzel.iten Sektionsbereiche wurde als gravierender Mange 1, emp-

funden .. Zur internen Koordinatioh wurden daher allwöchentliche 

Sektions}eiterbesprechungen unter dem Vorsitz des Bundesmini­

sters und Abteilungsleiterbes1?rechune;en innerhalb der eiüzelnen 

S kt · . f'·" -'- TT d 0 kt', .,' t . t . 1 e '~lOllen eJ.ngeunrl-. ·von .en 0e ~ lonSJ.e1 -erS1 zungen, J.n (enen 

alle wichtigen das Ressort betreffenden F~agen zur Sprache kom­

men, werden schriftliche Protokolle angefertigt" die allen Ab­

teilungen urid d~n Auslandsvertretungen des Bundesministeriu~~ 

für Handel, Gewerbe und Industrie in Brüssel und Genf zur Ver­
fügung gestellt werden. Damit wi~d gleichzeitig eine umfassende 

Information sämtlicher Beamten., über die Tätigkeit des Ressorts 

und eine Koordination inherhalb des Hauses erreicht. 

Im Rahmen des Präsidiums'iirurde eine "Gruppe für die zusalil­

menfassende Behandlung wirtsehaftspolitischer GrundsatzfrageI.'.1f 

(Grundsatzgruppe) eingerichtet. Dieser Grundsatzgruppe gehBren 
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unter anderem die neuerrid1tet;e Jtbteilupg für' allgemeine 

wiFtschaftspoli tische Grunds9.tzfragen, die juristische und 

die' stEttistische Koordination an o Die Grundsatzgruppe hat 

Zielvorstellungen zu erarbeiten und Entscheidungsgrundlagen 

zu schaffen, ohne daß danü t iri die VerantwoJ::tung der einzel-

nen Abteilungen und Sekt'ionen einGegrif.fen wirdo Darüber hinaus 

kommen i.11r bestimmte interne Koo:ixlinationsauf[jaben zu .. Die 

Grundsatzgruppearbeitet im engsten Einvernehmen mit allen übri­

gen Stellen des Hessorts und gibt dainit den Beamten die T'löglich­

kei t, an der' Vorberei tun,g von Grundsatzentscheic)-u,ngen ent­

spreche~d mitzuwirken. Darüber hinaus steht die Grundsatzgruppe 

mi t anderen Hes:::-;orts. und, Interessenvertretungen in engem Kon­

takt, y.a .. dtirch regelm~ßige gemeinsame Beratungen. 

TIn" Zuge der Einführung einer legistischen und einer stati­

stischen KO-O;dirlati()~sstellB wurden die entsprechenden Tätig­

,kei t~n, des Ressorts einer überprüfung md ihre Zweckmäßigkeit, 

unterzogen. Hiebeikonnten verschiedentlich Doppelgelf!isigkeiten 

und Leerläufe festgest'ellt vlerden o 
.' '. " .. -

Die Einführung der legistischen 'Koordination hat zV.r Folge, 

daß "über alle:aufta~chenden Probl'$me·die zuständigen Beamten 

: informiert werden-,dari.i.ber eine Diskussion durchführen und. es 

'dadurCh zu einer frudlt'8~'irtgenden Arbeitsteilung kommt. Auf dem 

, Gebiete ',der'statist.ischen KoOrdination vrurc:e~n Übereinkommen 

mitd~m ~ta~istischenZentralamt ,mit dem Ziele getroffen, eine 

neuerliJche: Aufbereitung >, ~ta·tistischer Daten im ho. Bundesmini­

::~?terium'zu verme'iden,'-die 'd~rcb Ergänzungen ,des maschinellen 

Programmes des Zentralamtes ersetzt werden können. IJadurch werden . '.' , . . 

d,~~,mi ~" sta tist,isChen. Fl:'agen' befaßten Beamten des ho • Ressorts 

.~vonWechanischer ~ätiikeitweitßehend entlastet und können für 
'. . . .' 

,z\veckent sprechende Interprets,tionen de s vorliegenden statisti­

~chen Materialsod~r für andere konzeptive Arbeiten eingesetzt 

'»werden .. 

, ,Dem Bundesminister, war 'es jedoc~ ni6ht nur daran gelegen, 

durch organisatbris~he T'laßnahmen, besse'Te Arbeitsbedingungen ftir 

die Beamten des Ressorts zu'schaffen, sondern er war auch be-

" müht, das Verstänclnisder' Beamtenschaft für moderne Organisations­

formen zu wecken. In diesem Sinne wurde den Beamten des Ressorts 
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die Möglichkeit ßebo.ten, an.I'lanagementkursen des Österreichi­

schen Produktivit~t~zentrums teilzunehmen, die in drei Lehr­

gängen von jewe~ls einwöchiger Dauer Fragen der allgemeinen 

Unt~rnehmens- und Verwaltungsfilhrung behandelten und den·~eil~ 
nehm~rn die mod~rnen Methoden ßuf diesem Fachgebiet nahebrach-· 
ten .. 

Das Ressort war bemüht~ strebsamen Beamten die fachliche 

Aus- und \ieiterbildung zu ermöglichen. In diesem Si11l1e wurden 

die bereits für. bestimmte Referenten in der handelspolitischen 

Seldion bestehenden Frerrrdsprachenkurse a:uf den~ gesdmten Re.[';­

sortbereich und auf alle Kategorien von Bediensteten aus(edehnt. 

Die Fre(lUenZ UIld der Lernerfolg zeigen vom Interesse der Beam­

tenßchaft. 

Besonderes Aug(~nmerk wird der Aus- und \{ei terbildung d~r 

.. jungen Beamten zugevJ"8ndet. Es ist· eine Erfahrungstatsache, daß 

das E'ehl':;ll fast j 8glichen \·lech3e1s innerhalb der Sektionen und 

Abteilungen des Hauses für die JUIlßen Beamten zur Folge hat, 

daß sie led·iglich ein~ abteilungsbezogene Fach-und Spezialaus­

bildung erhalten und ihnen der erforderliche Ge~)amtüberblick 

über dieA.ufgaben des Ressorts und die Anliegen der Wirtschaft 

nicht vermittelt wird. 

Aus diesen Gründen wurde seitens des Bundesministers ver­

anlaßt, daß ab Herbst d.J. regelmäßig für die jüne;ere Beamten­

schaft des Ressorts Vorträge und Diskussionen über wichtige 

J~kti vi täten de s Ressorts und über sonstige wirt schaft 8poli ti-­

~che Angelegenheiten veranstaltet werdBn. 

t1it \lirksamkei t vom 3 ~:nai 19711-Jurde die. sogehanntel' glei~­

tende Arbeitszeit" in der Form eingeführt, daß jeder Bedienstete 

jeweils für einen Monat im voraus den Zeitpunkt des täglichen 
Dienstantri ttes in einem bestimmten Rahmen selbst \:.j~hlen kann .. 
Dem.gemäß ergibt sich für die Bediensteten eine Erleichterung 

in der täglichell Arbei tshelastuDg, \vas von der Personalvertre­

tung und den Bediensteten allseits begrüßt v'TUrde und bisher 

auch keine Schwierigkeiten ergeben hat~ 
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?ie.durch einige Zeitge~ch16sseri ~e0esene Werksküche 

im .Regierungsgebäude konnte durch FIi t\<lirkung des Ressorts 

renoviert hnd wiedererBfinet werden, so daß den Bediensteten 

ein T-iittagstisch im Hause zur Verfügung steht. 

6. BundesMinisteritlm Sür Verkehr 

Als besondere fvIa{~nahme dieses Ressorts ka.nn die Einfüh­

rung der- gleitenden Arbeitszeit durch den Bundesminister für 
. . 

Verkehr ab 5. April 197'1 angesehen werden o Nach dieser,' Rege-

lung kBnnen die Bediensteten an jedem Ar-bei tstag den Zeitpunkt 

des D~enstantrittes zwischen 7.00 und 9.00 Uhr selbst.~ählen. 

Die Dauer.' der täglichen Arbeitszeit vIird. durch diese Rebelung 

nicht verändort. 

Wesentliche Verbesserungen besoldungs- und dienstrechtli­

cherArt für die Beamten der Österreichischen Bundesbahnen 

. brachte die rechtlich mit Wirlcsamkei t vom 1.Jänner 1970 (finan­

zielle mit Wirksamkeit~om 1.Jänner 1971) in Kraft getretene 

9.Novelle· zur Bundesbahn-Besoldungsordnung 1963 (BGB1"Nro122 

vom 16.April.1971). Besonders zu erwähnen ist die Garantie 

~JnerI'IiindestbefB"rderupg t€i 0.f;r 1msteIlung, eine Verkürzung der 

\Jartezei:t li)TliI1- di;8 Einführurlg ein'er a,11gemeinen Aut.omati.k. Auf 

dem Gebiete der Nebengebühren werden durch eine in Kürze erfol­

g~ndeNovellierung der Reisegebührenvorschrift für die Beamten 

d~rÖster:r:,~ichischen Bundesbahnen Verbesserungen gegenüber 

den derzeitigen Bestimmungen eintreten. 

Hi t Hirksamkei t vom 1. JuJ.i 1871 1trurde die Gewährui1g einer 

Erschlr{erniszulage an Bedienstete der Post- und Te.J.egraphenver­

w~ltung, die im Rahmen eiries Turnusdienstes an Sonntagen bder 

an gesetzlichen Feiertae;en Dienst versehen, verfilgt. Diese Zu­

lage beträgt für j ade Stunde der Dienstzeit, die z\,rischen 0 und 

24 Uhr e'ines SOY1...lltags oder geset:21i-chen F'eiertae;s fällt und 

durch die di?~loc.henpflichtleistung nicht überschritten wird, 

S 10. -. vJei fers wurden während der laufenden Regie-rungsperiode 

eine Anz~hl von Nebengebühren erhBht. 

I 
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'7. Bundesministeriuw rUr T.andesverteidigung 

Sei tens des Bundesrni.nisterlums fUr Landesverteidigung wurde 

eine Novellieru..r:tg des Gehal tsüberle i tungsgesetzes vorgeschlagen, 

durch das diedien~t- undbe~oldungsrecht~iche Stellung der 
: . . . 

Offiziersanwärter (I\1:Lli tärakademiker) verbessert vJerden soll. 

Diese Bediensteten, die bisher als zeitverpflichtete Soldaten 

der Verwendungsgruppe H 4bzw. H 3 angehören, sollen durch die 

. vorgesehene .. Neuregelung Hlrer Vorbildung entsprechend in die 

~.der Ver~'Jendungsgruppe B gleich~Jertige Verwendungsgruppe H 2 

.. eingeordnet~J~f;den.· Ein Emtspre8ilenc:Jer Gesetzentwu~f v;urde vom: 

Bundeskanzleramt· dem Begutact1turigsverfahren unterzogen • 

. §. Bunc:1esmlnisteriumfür Beuten llilc:1 Technik 

Ab Mai 1971 wurde sowohl bei der Zentralleitung als auch 

bei den nEl.chgeordneten Dienststellen des Blmdesministeriur.ls·· für 

Bauten· und Technik die !!gleitentJe Arbeitszeit fl eingeführt. 

Diese EinfUhrung hat sich, soweit bisher festgestellt werden 

korinte, durchallSbewährt. 

EBU:~de?m:i.r:listerjum für Wissenschaft und Forschung 

DurchSch~ffung von 14neuen Dienstposten des Bibliotheks­

.dienstes itnRahrriEm des Dienstpostenplanes 1971 wurde den durch 

die ständig stej.genden·Eörerzahlenan den Hochschulen und durch 
. ',", 

die Arbeit.szeitverkürzung enorm gesti-egenen Dtenstposten-Anför­

der,lli'lgerider 1:1issenschäftlichen Bibliotheken zum Teil Rechnung 

getragen. Die An~ahl der~Dienitposten an den Wissenschaftlichen 

Bibliotheken ist jedoch weiterhin unzureichend • 

. Durch die Dien~.tpostenbewertung sollfUr die Beamten den 

Bibliotheksdienstes eine: ihrer Funktion entspre9,henc:1e: Lauf­

bahn, sichergestellt .. \'lerden. Dte diesbezüglichen VerhandllIDgen 

stehen vor 'dem Abschluß. 

, . . '." 

----~------~----------------------------------\----------------------------------
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